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Kapitel 1

Einführung

A. Einleitung in die Problemstellung

Die Ingerenz verpflichtet einen jeden, die schädlichen Folgen des eigenen, 
gefährlichen Verhaltens zu begrenzen. Ursprünglich entstammt der Begriff 
dem Lateinischen, wo das Verb „ingerere“ so viel wie „hineintragen“ oder 
„herbeiführen“ bedeutet1. Im Strafrecht ist die Ingerenz in der Unterlassungs-
strafbarkeit angesiedelt. Sie ermöglicht Verurteilungen wegen Körperverlet-
zung, Totschlags und sogar Mordes durch Unterlassen, obgleich der Un-
rechts- und Schuldvorwurf den Täter nur trifft, weil er den Erfolg nicht ab-
gewendet hat. Dann heißt es: Wer pflichtwidrig eine Gefahr für andere ge-
schaffen hat, muss verhindern, dass sie sich im tatbestandlichen Erfolg 
realisiert. Zur Illustration ein Fallbeispiel:

Die leidenschaftliche Pilzsammlerin P beglückt ihr Umfeld regelmäßig mit kulina-
rischen Kreationen um ihre selbstgesammelten Lieblinge. Nach einem bösen Streit 
mit ihrer Erbtante E kann sie abends nicht einschlafen und mixt sich einen kleinen 
Cocktail aus Beruhigungstabletten und Alkohol. Früh am nächsten Morgen geht sie 
mit einer Flasche Schnaps im Schlepptau Pfifferlinge für ein Familienessen sam-
meln. Als E nachmittags die Pilze zubereitet, entdeckt die inzwischen ausgenüch-
terte P unter den Pfifferlingen sofort einen giftigen orangefuchsigen Raukopf, den 
sie im berauschten Zustand für einen Pfifferling gehalten hatte. Weil sie immer 
noch über ihre Tante verärgert ist und an deren erhebliches Vermögen denkt, ver-
zichtet sie auf eine Warnung. E isst den Pilz mit ihrem Salat und verstirbt qualvoll 
an Nierenversagen. 

Es ist die Ingerenz, die es ermöglicht, die P nicht nur wegen unterlassener 
Hilfeleistung (§ 323c StGB) und fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB), sondern 
wegen Mordes durch Unterlassen (§§ 212 Abs. 1, 211, 13 StGB) zu bestra-
fen, weshalb ihr anstelle einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf 
Jahren aus § 222 StGB eine lebenslange Freiheitsstrafe droht.2

Rechtsdogmatisch ist die Problematik im Bereich der unechten Unterlas-
sungsdelikte angesiedelt. Als zentrale Norm erklärt § 13  Abs. 1 StGB eine 
Einstandspflicht des Unterlassenden zur Voraussetzung der Strafbarkeit, die 

1  Duden, Stichwort „Ingerenz“.
2  Zur Lösung Kap. 7 A.I.3.a)dd).
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als Garantenpflicht bezeichnet wird. Neben der Ingerenz existieren noch 
weitere Quellen von Garantenpflichten. 

Die Bestimmung von Grund und Grenzen der Garantenpflichten wird von 
Roxin als „das heute noch umstrittenste und dunkelste Kapitel in der Dogma-
tik des Allgemeinen Teils“3 des Strafgesetzbuches bezeichnet. Das ist nicht 
zuletzt der Garantenstellung aufgrund vorausgegangenen Tuns zu verdanken. 
Schon ihre materiell-rechtliche Legitimation und damit ihre Existenzberech-
tigung ist ungeklärt.4 Ihr genauer Inhalt ist bis heute umstritten.5 Ein „pflicht-
widriges“ oder „gefährdendes Vorverhalten“ sucht man im StGB vergeblich 
und fragt sich: Wann ist ein Verhalten in jenem Sinne gefährlich? In Anbe-
tracht von Art. 103 Abs. 2 GG, der u. a. das strafrechtliche Bestimmtheitsge-
bot verfassungsrechtlich verankert, ist dies höchst problematisch: Das ge-
fährdende Vorverhalten ist schwerlich bestimmt, wenn eine gesetzliche Rege-
lung gänzlich fehlt.

Das aktuellste und praxisrelevanteste Problem der Ingerenz, das zu dieser 
Untersuchung bewogen hat, ist freilich eine andere Frage: Welche Anforde-
rungen sind an das gefahrschaffende Vorverhalten zu stellen? 

Um sie zu beantworten, ist zu klären, ob ein konkretes Fehlverhalten zu 
fordern ist: Muss ein Autofahrer zu schnell fahren oder genügt es schon, dass 
er überhaupt Auto fährt? Dies wollen einige Autoren annehmen, die eine 
sogenannte „Risikogestattung“ für ausreichend erachten.6 Will man an ein 
konkretes Fehlverhalten anknüpfen, ist auch dessen Ausgestaltung unklar. 
Das von Rechtsprechung und Schrifttum immer wieder angeführte Kriterium 

3  Roxin, AT  II, § 32 Rn. 2. Freund (Erfolgsdelikt und Unterlassen, S. 43) rekla-
miert, die Dogmatik der begehungsgleichen Unterlassungsdelikte sei „in Wahrheit ‚in 
den Kinderschuhen stecken geblieben‘, während diejenige des Begehungsdelikts rela-
tiv weit vorausgeeilt ist“. Ähnlich: Gimbernat Ordeig, ZStW 111 (1999), 307; San-
genstedt, Garantenstellung, S. 45.

4  Für ihre Anerkennung: Fischer, StGB, § 13 Rn. 47; Freund, in: MüKo, § 13 
Rn. 119; Kudlich, in: SSW, § 13 Rn. 22 ff.; Kühl, in: Lackner/Kühl, § 13 Rn. 11; 
Stree/Bosch, in: Schönke/Schröder, § 13 Rn. 32; Weigend, in: LK, § 13 Rn. 42; Gaede, 
in: NK, § 13 Rn. 43; Jakobs, AT, 29/29 ff.; Roxin, AT II, § 32 Rn. 150; dagegen: San-
genstedt, Garantenstellung, S. 318 ff.; Schünemann, Grund und Grenzen, S. 313 ff.; 
Lampe, ZStW 72 (1960), S. 93, 106 f.; Oehler, JuS 1961, 154.

5  Vgl. Stratenwerth/Kuhlen, AT, § 13 Rn. 26. Zu den Anforderungen, die an die 
gefahrschaffende Vorhandlung zu stellen sind, später: Kap. 7.

6  So Freund, in: MüKo, § 13 Rn. 122 ff.; Köhler, AT, S. 220; Kudlich, in: SSW, 
§ 13 Rn. 23; Heger, in: Lackner/Kühl, § 13 Rn. 13; Jakobs, AT, 29/42; Otto, NJW 
1974, 528; früher noch: Wessels/Beulke/Satzger, AT, 44. Aufl., Rn. 726, nunmehr in 
Richtung einer Pflicht aus Herrschaft über Gefahrenquellen: Wessels/Beulke/Satzger, 
AT, Rn. 1198; anders: BGHSt 25, 218, 222; Rudolphi, JR 1987, 162 ff.; Stree/Bosch, 
in: Schönke/Schröder, § 13 Rn. 35 ff.; Weigend, in: LK, § 13 Rn. 46; Roxin, AT  II, 
§ 32, Rn. 166 f.; Schünemann, ZStW 96 (1984), S. 287, 308.
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der Pflichtwidrigkeit des Vorverhaltens ist selbst noch ausfüllungs- und klä-
rungsbedürftig. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Konstellationen, in denen zu überprüfen 
ist, ob und wie sich das Verhalten anderer Personen auswirkt. Wenn die Ge-
fährdung etwa in Notwehr geschah, so soll nach ganz herrschender Meinung 
aus ihr keine Ingerenzverantwortlichkeit folgen.7 Erfolgt die Gefährdung 
durch eine Straftat und wird der weitere Erfolg durch einen vormaligen Mit-
täter herbeigeführt, stellt sich die Frage, inwiefern Schuld- und Verantwor-
tungsgrundsatz der Strafbarkeit aus Ingerenz entgegenstehen oder bei der 
Beurteilung zu berücksichtigen sind.

Besondere Brisanz erhält die Thematik, weil die Ingerenz, obschon sie als 
verfestigte Rechtsprechung gilt, in ihren Voraussetzungen stets modifiziert 
und in Abweichung von der bisherigen Rechtspraxis angewandt wird. Plaka-
tiver ausgedrückt könnte man auch sagen, sie wird nach Belieben zurechtge-
zogen und -gezerrt, um im Einzelfall herangezogen werden zu können. So-
lange die Anforderungen an das ingerenzbegründende Vorverhalten nicht 
definiert sind, besteht die Gefahr einer uferlosen Ausdehnung der Ingerenz in 
der Rechtsprechung. Nicht nur sporadisch lässt sich eine solche Tendenz seit 
Anbeginn ihrer Existenz beobachten. Dieser Gefahr ist schon wegen des in 
Art. 103 Abs. 2 GG niedergelegten Bestimmtheitsgebots entgegenzuwirken. 
Die Ingerenz darf kein Auffangtatbestand sein oder werden, der immer dann 
einschlägig ist, wenn das Rechtsgefühl nach härterer Bestrafung verlangt. 
Das Grundgesetz – genauer Art. 103 Abs. 2 GG in seiner freiheitsgewährleis-
tenden Dimension – verlangt, dass der Bürger die Strafbarkeit seines Verhal-
tens vorhersehen kann.8 

Die Problemstellung wird durch die folgenden Fragen beschrieben: Ist 
eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Unterlassenden für die Folgen 
seines vorangegangenen gefahrschaffenden Tuns materiell-rechtlich legitim? 
Was ist ihr Strafgrund? Unter welchen Voraussetzungen entsteht eine Garan-
tenpflicht aus Ingerenz? Wird die Haftung durch das Verhalten des potentiel-
len Opfers der Unterlassungstat überhaupt beeinflusst? Und wenn dies der 
Fall ist, unter welchen Voraussetzungen geschieht dies und wie wirkt es sich 

7  Dieser würde nach herrschender Meinung lediglich nach § 323c StGB haften. 
BGHSt 23, 327, 328; BGH NJW 1987, 850; Gaede, in: NK, § 13 Rn. 45; Jakobs, AT, 
29/43; Kudlich, in: SSW, § 13 Rn. 24; Heger, in: Lackner/Kühl, § 13 Rn. 11; ders., 
AT, § 18 Rn. 94; Roxin, AT II, § 32 Rn. 182 ff.; Stratenwerth/Kuhlen, AT, § 13 Rn. 31; 
Weigend, in: LK, § 13 Rn. 45; Wessels/Beulke/Satzger, AT, Rn. 1197. Differenzierend: 
Rudolphi, Gleichstellungsproblematik, S. 160 ff. Dies ändern wollte 1961: Frede, 
Rechtspflicht zum Handeln, S. 233. Für eine Garantenpflicht des Notwehrübenden: 
Kugler, Ingerenz und Selbstverantwortung, S. 189 ff.; Welp, Vorangegangenes Tun, 
S. 271 ff.; Herzberg, JuS 1971, 74 ff.; Vogt, ZStW 63 (1950/1951), 381, 403.

8  Dannecker, in: LK, § 1 Rn. 110.


